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l Einleitung

1.1 Definition
Das Tagesschulangebot der Gemeinde Leissigen ist Bestandteil der Volkschule und eine familiener-

gänzende Institution. Das pädagogisch geführte Betreuungsangebot der Tageschule steht allen Schü-

lerinnen und Schüler der Schule Leissigen ausserhalb des obligatorischen Unterrichts zur Verfügung.

Die Eltern beteiligen sich gemäss kantonalen Vorgaben an den Kosten.

1.2 Zweck

Das Tagesschulangebot unterstützt und ergänzt den Bildungsauftrag der Schule Leissigen. Zudem

unterstützt es die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

1.3 Rechtsgrundlagen

Volksschulgesetz des Kanton Bern (VSG)

Tageschulverordnung des Kanton Bern (TSV)

Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Leissigen (GO)

Personalreglement der Einwohnergemeinde Leissigen

Tagschulverordnung der Einwohnergemeinde Leissigen

2 Ausgangslage und Bedarf

2.1 Ausgangslage
Seit 2008 sind die Gemeinden des Kantons Bern verpflichtet jährlich eine Umfrage zum Bedarf einer

Tagesschule bei den Eltern der Schülerinnen und Schüler durchzuführen. Seit 2011 wird dies in Leissi-

gen gemacht. In Leissigen gab es jeweils zwischen vier bis neun Anmeldungen. Bei einer Anmeldezahl

von zehn Schülerinnen und Schülern sind die Gemeinden verpflichtet, das Tagesschulangebot einzu-

führen.

Seit 2020 ist die Schülerzahl stark angestiegen und es konnten weitere Klassen eröffnet werden. Die

vermehrten Zuzüge, das Bedürfnis der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der vereinheitlichte

Stundenplan und weitere Faktoren haben vermehrt den Wunsch nach einer Mittags- und / oder

Nachmittagsbetreuung gefordert. Der Gemeinderat hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als

eines seiner Legislaturziele 2021 - 2024 verabschiedet.

Im Frühjahr 2022 hat der Gemeinderat Leissigen der Schaffung einer Arbeitsgruppe "Prüfung Einfüh-

rung Tagesschultestbetrieb" zugestimmt. Im April 2022 hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufgenom-

men und der Schulkommission zu Händen des Gemeinderats das vorliegende, revidierte Betriebskon-

zept mit einem integrierten dreijährigen Testbetrieb vorgelegt.

Während des dreijährigen Testbetriebs in der Zeit vom l. August 2023 bis 31. Juli 2026 konnte fest-

gestellt werden, dass das Bedürfnis nach einer Tagesschule in Leissigen vorhanden ist. Einzelne Mo-

dule werden stark besucht. Gegenüber des ersten Testjahrs konnte das Angebot an Modulen sogar

erhöht werden. Gestützt darauf soll die Tagesschule weitergeführt werden. Die rechtlichen Grundla-

gen wurden dafür überprüft. Ab l. August 2026 wird der Testbetrieb durch den Normalbetrieb abge-

löst.1

1 Ergänzung vom 15. September 2025



2.2 Ist-Analyse und Entwicklung der Gemeinde Leissigen
Leissigen ist ein Dorf mit ca. 1'200 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 2022) und befindet sich

seit einiger Zeit im Wachstum. Aufgrund der idealen Verkehrslage, der Lage zwischen Berg und See

und den vielen verschiedenen Vereinsangeboten ist Leissigen gerade auch für junge Familien ein be-

liebter Wohnort. Es ist davon auszugeben, dass die Nachfrage nach einer Tageschulstruktur in naher

Zukunft wachsen wird. Eine "gute" Schule sowie ein verlässliches familienergänzendes Betreuungs-

angebot tragen zu einem Standortvorteil bei.

Bestehende familienergänzende Angebote in der Gemeinde
Spielgruppe Leissigfischli (zwei Vormittage, 9.00 -11.15 Uhr)

Betreuungsgutscheine

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahr

2025/2026
2026/2027
2027/2028
2028/2029

Zyklus l

32
43
44
42

Zyklus 2

64
51

53
45

Total

96
94
97
87

Stand 12. Juni20252

2.3 Bedarfsumfrage vor Einführung des dreijährigen Testbetriebs3
Im Mai 2022 wurden alle Eltern aktueller und künftiger Schülerinnen und Schüler mittels Fragebogen

über die Interessen an einer Tagesschule angefragt. Insgesamt gingen 39 Rückmeldungen ein, wovon

22 Familien Interesse bekundeten.

2.4 Bedarf während des dreijährigen Testbetriebs4
Um das Angebot der Tagesschule zu etablieren, hat man während des dreijährigen Testbetriebs in

der Zeit vom l. August 2023 bis 31. Juli 2026 auch Module mit weniger als zehn angemeldeten Kin-

dem durchgeführt. Der Entscheid über die Durchführung dieser Module lag während dieser Zeit ge-

stützt auf die Tagesschulverordnung Leissigen im Ermessen des Gemeinderats. Es wurden in den drei

Testjahren folgende Module angeboten:

Schuljahr 2023/2024

Modul

Montagmittag (12.00 bis 13.40 Uhr)
Dienstagmittag (12.00 bis 13.40 Uhr)
Donnerstagmittag (12.00 bis 13.40 Uhr)

Donnerstagnachmittag (15.15 bis 16.45 Uhr)

Anzahl angemeldete Kinder

8 Kinder
5 Kinder

19 Kinder
9 Kinder

2 Aktualisierung vom 15. September 2025
3 Ergänzung vom 15. September 2025

4 Ergänzung vom 15. September 2025 (neue Ziffer)



Schuljahr 2024/2025

Modul

Montagmittag (12.00 bis 13.40 Uhr)
Dienstagmittag (12.00 bis 13,40 Uhr)
Dienstagnachmittag (15.15 bis 16.45 Uhr)

Donnerstagmittag (12.00 bis 13.40 Uhr)

Donnerstagnachmittag (15.15 bis 16.45 Uhr)

Anzahl angemeldete Kinder

8 Kinder

15 Kinder

5 Kinder
22 Kinder

10 Kinder

Schuljahr 2025/2026

Modul

Montagmittag (12.00 bis 13.40 Uhr)
Montagnachmittag (15.15 bis 16.45 Uhr)

Dienstagmittag (12.00 bis 13.40 Uhr)

Donnerstagmittag (12.00 bis 13.40 Uhr)

Donnerstagnachmittag (15.15 bis 16.45 Uhr)

Anzahl angemeldete Kinder

8 Kinder
5 Kinder
7 Kinder

23 Kinder

11 Kinder

2.5 Ziel und Zweck des Betriebskonzepts
Das Betriebskonzept dient als Entscheidungsgrundlage sowie als Handlungsleitfaden für die Umset-

zung und den Betrieb des Tagesschulangebots in Leissigen. Es stellt die Basis für das Controlling und

das Qualitätsmanagement dar. Das Betriebskonzept umfasst einen pädagogischen und einen organi-

satorischen Teil und ist Voraussetzungen zur Anmeldung des Tagesschulangebots zum Lastenaus-

gleich.



3 Pädagogischer Teil

3.1 Ziele und Leitgedanken
Ziel ist, dass die Kinder gerne am Tagesschulangebot teilnehmen und sich wohl fühlen. Zudem soll es

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen.

Das Tagesschulangebot ist eine Ergänzung zur Volksschule. Die leitenden Grundsätze der freiwilligen

Tagesschulangebote sind auf das Leitbild der Schule Leissigen abgestimmt. Es berücksichtigt dabei die

unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder. Gewaltfreie Konfliktlösung, Rücksichtnahme und To-

leranz werden vorgelebt. Das Team der Tagesschule fördert die Lern-, Sozial- und Selbstkompetenz

sowie die Selbständigkeit der Kinder und bezieht diese bei der Gestaltung des Alltags der Tagesschul-

angebote mit ein. Dem Bewegungsbedürfnis der Kinder wird Rechnung getragen; Gelegenheit und

Raum für genügend Bewegung ist dabei selbstverständlich.

3.2 Zielgruppe
Das Tagesschulangebot ist freiwillig und für alle Kinder des Kindergartens und der Schule Leissigen

zugänglich.

3.3 Betreuung und Freizeitgestaltung
Das Team Tagesschule bezieht die Kinder bei der Gestaltung des Alltags des Tagesschulangebots mit

ein. Insbesondere bei der Freizeitgestaltung wird die Mitbestimmung der Kinder gefördert. Das Team

der Tagesschule stellt das Angebot bereit und setzt den Rahmen für ein konstruktives Spiel/ beobach-

tet, gibt Impulse und greift notfalls unterstützend ein.

Ausserdem besteht für die Kinder je nach Modulwahl die Möglichkeit zur Erledigung der Hausaufga-

ben unter Betreuung der Mitarbeitenden des Tageschulangebots (keine Nachhilfe). Die Verantwor-

tung für die Erledigung der Hausaufgaben bleibt bei den Eltern.

3.4 Essen
Das Essen findet in einer kinderfreundlichen5 Atmosphäre statt. Die Ernährung soll gesund und aus-

geglichen sein. Die Tagesschule orientiert sich nach den Richtlinien der Fachstelle PEP. Die Menüpla-

nung berücksichtigt nach Möglichkeit die kulturellen Hintergründe der Kinder und Jugendlichen so-

wie mögliche Allergien und Essgewohnheiten.

Die kantonalen Leitlinien der Lebensmittelsicherheit werden berücksichtigt. Es wird auf Sauberkeit

und Hygiene geachtet.

3.5 Räume

Die Räume des Tagesschulangebots entsprechen, soweit möglich, den Bedürfnissen der Kinder und

sind so gestaltet, dass gleichzeitig verschiedene Tätigkeiten ausgeübt werden können. Raum für ge-

meinsames Spiel in Gruppen und die Möglichkeit, sich für ruhigere Beschäftigungen und Erledigung

der Hausaufgaben zurückzuziehen, sollten gleichermassen gewährleistet sein.

5 AÄnderung vom 15. September 2025



3.6 Regeln
Sinnvolle Regeln schaffen Struktur und vereinfachen das Zusammenleben. Es versteht sich von selbst,

dass die Regeln von allen Kindern eingeholten werden. Die Regeln werden durch das Tagesschulteam

von Zeit zu Zeit überprüft und wenn nötig angepasst.

Während den Unterrichtszeiten gelten auf und im Schulareal die Regeln der Schule.

3.7 Team Tagesschule
Die Leitung Tagesschule führt und unterstützt die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit. Sie ist verantwort-

lich für die Umsetzung des pädagogischen Konzepts. Voraussetzung für eine gute Qualität des Tages-

schulangebots ist ein engagiertes, motiviertes Team, in dem sich alle Betreuungspersonen als Teil des

Ganzen verstehen und die Zusammenarbeit gut funktioniert. In regelmässigen Gruppensitzungen

besprechen und konkretisieren die Mitarbeitenden die im Betriebskonzept beschriebenen Grundla-

gen und setzen sich entsprechende Ziele. Sie tun dies mit einer Haltung von Respekt und Wertschät-

zung gegenüber den Kindern, deren Eltern und untereinander.

Zur Sicherung der Betreuungsqualität trägt die regelmässige Weiterbildung in tagesschulspezifischen

Bereichen bei. Es wird eine wertschätzende konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Mitarbei-

tenden derTageschule/den Lehrkräften und der Schulleitung angestrebt.

3.8 Konstanz in der Kindergruppe während der unterrichtsfreien Zeit
Dem Gemeinschaftserlebnis wird im Tagesschulangebot viel Wert beigemessen. Damit die Kinder

ihren Platz finden und sich ein gutes soziales Klima entwickeln kann, wird eine möglichst grosse Kon-

stanz in der Kindergruppe und bei den Betreuungspersonen angestrebt.

3.9 Zusammenarbeit mit Eltern und Schule

Eine offene und konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem Team der Tagesschule, den Eltern und

der Schule ist Grundlage für die Arbeit mit den Kindern. Auf die unterschiedlichen Lebenssituationen

und Kulturen der Eltern wird im Rahmen der Möglichkeiten Rücksicht genommen. Bei persönlichen

Anliegen oder bei anstehenden Problemen wird das Gespräch von Eltern und dem Team der Tages-

schule gegenseitig gesucht. Rückmeldungen an die Tagesschule und die Schule durch die Eltern sind

wichtig und werden begrüsst.

Der Informationsfluss zwischen dem Team Tagesschule, den Eltern und der Schule werden jederzeit

gewährleistet.



4 Organisatorischer Teil

4.1 Trägerin und Aufsicht
Die Gemeinde Leissigen ist Trägerin des freiwilligen, pädagogisch geführten Tagesschulangebots. Auf-

sichtsbehörde ist die Schulkommission. Sie sorgt für die Anstellung der Leitung Tagesschule. Für die

Anstellung der Mitarbeitenden ist die Leitung Tagesschule zuständig.

Die Tagesschulverordnung und das Funktionendiagramm Schule Leissigen der Gemeinde Leissigen

konkretisieren die Zuständigkeiten.

4.2 Leitung Tagesschule

Nach Möglichkeit wird die Leitung Tagesschule der Schulleitung übertragen, ansonsten ist die Leitung

Tagesschule der Schulkommission unterstellt. Die Leitung Tagesschule ist verantwortlich für die Füh-

rung des Teams Tagesschule sowie für die pädagogischen, administrativen und organisatorischen

Belange. Sie führt die Mitarbeitenden und unterstützt diese in der pädagogischen Arbeit. Die Leitung

Tagesschule arbeitet eng mit der Schule zusammen und koordiniert den Tagesschulbetrieb. Bei admi-

nistrativen Aufgaben wie Z.B. Anmeldungen, Zeiterfassungen und Abrechnungen wird die Leitung

Tagesschule durch das Schulsekretariat unterstützt.

Die Aufgaben der Leitung Tagesschule umfassen:

Personalführung

Pädagogische Leitung
Qualitätsentwicklung und Evaluation

Organisation und Administration

Informations- und Offentlichkeitsarbeit

4.3 Ausbildung des Personals
Die Tageschule Leissigen legt Wert auf die Anstellung von mehrheitlich pädagogisch ausgebildetem

Personal. Die Leitung der Tagesschule ist durch eine Person mit abgeschlossener pädagogischer oder

sozialpädagogischer Ausbildung wahrzunehmen. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Tagesschulan-

gebot der Gemeinde Leissigen mindestens zur Hälfte durch pädagogisch oder sozialpädagogisch aus-

gebildetes Personal6. Mitarbeitende ohne pädagogische Ausbildung haben Eignung und Erfahrung im

Umgang mit Kindern und zeigen die Bereitschaft, geeignete Weiterbildungen zu absolvieren.

4.4 Stellenbeschreibungen / Aufgaben Personal
Für alle Funktionen der Mitarbeitenden — Leitung Tagesschule, Mitarbeitende Betreuung mit päda-

gogischer Ausbildung, weitere Mitarbeitende im Team Tagesschule — werden Stellenbeschreibungen

erstellt.

Die Aufgabenteilung und die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden sind klar geregelt.

4.5 Besoldung des Personals

Die Lohnauszahlung der Personen mit pädagogischer Ausbildung mit entsprechender Anstellung an

einer Volksschule im Kanton Bern7 erfolgt durch das kantonale System SAP. Dabei entspricht der

Lohn für eine Lektion, der Arbeit von 106 Minuten in der Tagesschule. Dies resultiert daraus, dass

keine Vor- und Nachbereitung nötig ist.

6 Ergänzung vom 3. Juli 2023

7 Ergänzung vom 15. September 2025



Weitere Mitarbeitende des Tageschulangebots werden nach dem Personalreglement der Einwohner-

gemeinde Leissigen entschädigt.

4.6 Standort, Räumlichkeiten
Das Tagesschulangebot befindet sich auf dem Areal der Schule Leissigen. Folgende Räume werden

nach Möglichkeit benutzt: Küche, Theorieraum, Bibliothek/ Musikraum, Werkräume, Turnhalle, Aus-

senanlage. Klassenzimmer werden nur in Absprache mit der Schulleitung und den Lehrpersonen für

die Betreuung genutzt.

Die vorhandenen Schulräume sind mit Rücksicht auf den ordentlichen Unterricht bestmöglich auszu-

lasten und durch die Lehrpersonen für die Tagesschulangebote zur Verfügung zu stellen. Die Anforde-

rungen an die Räumlichkeiten richten sich nach den kantonalen Vorschriften.

4.7 Betreuungsschlüssel

Der Betreuungsschlüssel beträgt gemäss den kantonalen Vorgaben eine Betreuungsperson auf zehn

Kinder. Kinder mit besonderen Betreuungsbedürfnissen sowie Kindergartenkinder im ersten Semes-

ter im ersten Kindergartenjahr, können in einer pädagogisch geführten Tagesschule gemäss Vorgaben

des Kantons mit dem Faktor 1.5 gerechnet werden, sofern ihre Bedürfnisse den Vorgaben entspre-

chen. Besucht ein Kind den Kindergarten, respektive die Schule im Besonderen Volksschulangebot

(BVSA) beträgt der Faktor 3.3.8

4.8 Verpflegung
Die Mahlzeiten sind ausgewogen, gesund und abwechslungsreich. Siehe auch Punkt 2.4 des Betriebs-

konzepts. Das Essen wird über eine externe Catering-Firma bezogen. Die Möglichkeit selbst zu ko-

chen/ wird unter Berücksichtigung der vorhandenen gemeindeeigenen Infrastruktur zu einem späte-

ren Zeitpunkt erneut überprüft.

Die Verpflegung ist dem Lebensmittelgesetz unterstellt. Die kantonalen Leitlinien der Lebensmittelsi-

cherheit werden berücksichtigt. Es wird auf Sauberkeit und Hygiene geachtet.

' Ergänzungen vom 15. September 2025



4.9

07.00

08.30

08.30

12.00

12.00

13.40

13.40

15.15

15.15

16.45

16.45

18.15

Angebot -

Betreuungs-

stunden

90 Min.

100 Min

95 Min

90 Min

90 Min

VIodule im Tages- und Wochenablauf

Montag

Morgenbe-

treuung

Schule

Mittagsbe-

treuungmit

Verpflegung

Schule oder

Nachmittags-

betreuung

Schule oder

Nachmittags-

betreuung

Betreuung nach

Schulschluss

Dienstag

Morgenbe-

treuung

Schule

Mittagsbe-

treuungmit

Verpflegung

Schule oder

Nachmittags-

betreuung

Schule oder

Nachmittags-

betreuung

Betreuung nach

Schulschluss

Mittwoch

Morgenbe-

treuung

Schule

Mittagsbe-

treuung mit

Verpflegung

Nachmittags-

betreuung

Nachmittags-

betreuung

Nachmittags-

betreuung

Donnerstag

Morgenbe-

treuung

Schule

Mittagsbe-

treuung mit

Verpflegung

Schule oder

Nachmittags-

betreuung

Schule oder

Nachmittags-

betreuung

Betreuung nach

Schulschluss

Freitag

Morgenbe-

treuung

Schule

Mittagsbe-

treuungmit

Verpflegung

Schule oder

Nachmittags-

betreuung

Schule oder

Nachmittags-

betreuung

Betreuung nach

Schulschluss

Die angebotenen Module können einzeln gebucht werden. Die Nachmittagsbetreuung umfasst die

Zeit nach Unterrichtsschluss oder an schulfreien Nachmittagen bis zur Schliessung des Tagesschulan-

gebots um 18.15 Uhr. In dieser Zeit können die Kinder am Spiel- und Lernangebot unter der Leitung

einer Betreuungsperson teilnehmen. Hausaufgaben erledigen (keine Nachhilfe), ausruhen, freie Spie-

le usw. In den Schulferien ist das Tagesschulangebot geschlossen. Bei Bedarf sollen das konkrete An-

gebot und Anzahl Betreuungspersonen angepasst werden. Die Zeiten der Module richten sich nach

dem Stundenplan der Schule Leissigen und können allenfalls ändern.

4.10 Aufnahme von Kindern

Das Tagesschulangebot von Leissigen nimmt Kinder des Kindergartens und der Schule Leissigen auf.

Bei der Bekanntgäbe der Stundenpläne im Frühjahr wird auch das Anmeldeformular für das Tages-

schulangebot verteilt. Grundsätzlich erfolgt der Eintritt in das Tagesschulangebot auf Beginn des neu-

en Schuljahrs. Die Anmeldung ist verbindlich und gilt für ein Schuljahr. Ausnahmsweise und in be-

gründeten Fällen (Zuzug im Laufe des Schuljahrs, Veränderung der beruflichen oder privaten Situati-

on9) ist ein Eintritt im Verlaufe des Jahrs möglich.10

4.11 Austritt / Ausschluss
Austritte aus dem Tagesschulangebot erfolgen auf Ende des Schuljahrs. In begründeten Fällen (Ver-

änderung der beruflichen oder privaten Situation11) ist ein Austritt im Verlaufe des Jahrs möglich. Bei

Wegzug aus der Gemeinde Leissigen können Kinder mit einer Frist von zwei Monaten auf Monatsen-

de schriftlich abgemeldet werden12. Bei Ausschluss aus dem Tagesschulangebot gilt Art. 28 des Volks-

schulgesetzes.

9 Ergänzung vom 3. Juli 2023
10 Streichung vom 3. Juli 2023 ("In diesem Fall muss die Belegungssituation der Tagesschulangebote überprüft werden.")

u Ergänzung vom 3. Juli 2023

12 Ergänzung vom 3. Juli 2023

10



4.12Jahresplanung

Die Jahresplanung des Tagesschulangebots mit den Daten zu den speziellen Anlässen und zu den Be-

triebsschliessungen (Feiertage, Ferien, usw.) wird den Eltern jeweils zu Beginn des Schuljahrs mit der

Orientierungsschrift der Schule zugestellt. Während den schulinternen Weiterbildungskursen ist das

Tageschulangebot für Tagesschulkinder geöffnet. Die Kinder müssen vorgängig angemeldet werden.

Die Durchführung erfolgt ab fünf Kindern.13

4.13 Qualitätskontrolle und Zielerreichung
Die übergeordneten strategischen Ziele in Bezug auf das Tagesschulangebot von Leissigen müssen

vom Gemeinderat auf Antrag der Schulkommission genehmigt werden. Daraus leiten sich die opera-

tiven Ziele für die Tagesschulangebote ab.

Dokumente zur Sicherung der Qualität:

Tagesschulverordnung

Betriebskonzept zum Tagesschulangebot Leissigen

Stellenbeschreibungen für die Mitarbeitenden

Jährlich erfolgt ein Controlling durch die Schulkommission. Über die Art der Durchführung entschei-

det die Schulkommission in Absprache mit der Leitung der Tagesschule.

4.14 Finanzierung

Die freiwilligen Tagesschulangebote werden wie folgt finanziert:

Durch die sozial abgestuften Beiträge der Eltern

Durch den Lastenausgleich des Kantons

Durch Beiträge der Gemeinde

4.15 Elternbeiträge
Die Berechnung der Elternbeiträge für die Betreuung ist nach den kantonalen Tarifen geregelt. Die

Kosten für die Mittagsverpflegung und das Zvieri je Kind werden in der Tagesschulverordnung der

Einwohnergemeinde Leissigen festgelegt und den Eltern verrechnet.

Die Gemeinde stellt die Elternbeiträge gestützt auf die Tagesschulverordnung der Einwohnergemein-

de Leissigen in Rechnung.

4.16 Änderung Betriebskonzept
Das Betriebskonzept wird aufgrund von Evaluationen jeweils auf seine Tauglichkeit im Bereich Päda-

gogik und Organisation überprüft. Änderungen des Betriebskonzepts bedürfen der Zustimmung

durch den Gemeinderat auf Antrag der Schulkommission. Die kantonalen Vorgaben und rechtlichen

Grundlagen sind immerzu berücksichtigen.

13 Ergänzung vom 15. September 2025
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5 Schlussbestimmungen

5.1 Genehmigung

Das vorliegende Betriebskonzept wurde durch die Arbeitsgruppe PETS erarbeitet, durch die Schul-

kommission verabschiedet und durch den Gemeinderat am 28. November 2022 genehmigt.

5.2 Aufhebung / Inkrafttreten
Das vorliegende Betriebskonzept hebt das Betriebskonzept vom 13. Dezember 2010 inkl. Änderung

vom 2.Februar 2022 auf und tritt per l. Februar 2023 in Kraft.

GEMEINDERATLEISSIGEN
Die Präsidentin Die Sekretärin

sig. Letizia Müller sig. Cynthia Krebs

Änderungen ab l. August 2023

Das vorliegende Betriebskonzept wurde durch die Arbeitsgruppe PETS überarbeitet/ durch die Schul-

kommission verabschiedet und durch den Gemeinderat am 3. Juli 2023 genehmigt. Die Änderungen

treten per l. August 2023 in Kraft.

GEMEINDERATLEISSIGEN
Die Präsidentin Die Sekretärin

sig. Letizia Müller sig. Cynthia Krebs

Änderungen ab l. August 2026

Das vorliegende Betriebskonzept wurde durch die Arbeitsgruppe PETS überarbeitet, durch die Schul-

kommission verabschiedet und durch den Gemeinderat am 15. September 2025 genehmigt. Die Än-

derungen treten per l. August 2026 in Kraft.

GEMEINDERATLEISSIGEN

Di@ Präsidentin Di^ Sekretärin

{^J.lL/ ÄLetizia Müller '/ C^nthia Krebs
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